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 Veröffentlicht am 18.12.1996

Norm

ZPO §41 B1

ABGB §1376

JN §1 DVIaz

Rechtssatz

Anerkennt der Schuldner nach Eintritt des Verzuges die Kapitalschuld, Zinsen und Inkassokosten und verp9ichtet er

sich, den Gesamtbetrag ratenweise abzustatten, wird die ursprüngliche Schuld noviert und die Akzessorietät der

Nebenkosten aufgehoben; in diesem Fall können vorprozessuale Kosten ebenfalls als Hauptsache geltend gemacht

werden.
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